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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 22. Dezexnber 1984 angeineldeten 

europâischen Patentanmeldung Nr. 84 116 193.8, ist am 

8. )lárz 1989 das vier Patentansprüche umfassende 

europãische Patent Nr. 0 170 732 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat die jetzige Beschwerde-

führerin Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu 

widerruferi (Art. 100 a) EPTJ), da die technische Lehre des 

Patentanspruches durch den Stand der Technik in Verbindung 

mit dem üblichen Fachwissen nahegelegt sei. In der 

Begrundung hat sie sich bezogen auf 

Dl = US-A-3 258 165 

D2 = IJS-A-4 344 580. 

Nachdein der Einspruch von der Einspruchsabteilung durch 

Entscheidung vom 12. Dezenther 1990, die am 10. Januar 1991 

zur Post gegeben worden ist, zurückgewiesen wurde, hat die 

Beschwerdeführerin (Einsprechende) am 11. )'lãrz 1991 unter 

gleichzeitiger Bezahiung der Gebühr Beschwerde eingelegt 

und diese am 16. Mai 1991 begründet. 

In der am 23. Juni 1992 durchgeführten mündlichen 

Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) 

Anderungen zum erteilten Patentanspruch 1 eingereicht und 

die Beschreibung angepaBt. 

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Austrag- und Dosiervorrichtung, insbesondere für kluinpen-

bildendes Futter, wie Grassilage o. dgl., bestehend aus 

einem auf der Oberseite of fenen Behãlter, der sich zum 

Boden hin verengt, einer im Bereich des Bodens und über 

die Bodenbreite verlaufenden, an einem einzigen Ende 
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gelagerten Fórderschnecke (4), einer Kratzwelle (3) zur 

Durchmischung und Lockerung des Futters und einer 

verschliel3baren Austragsöffnung an der der Antriebsseite 

der Förderschnecke (4) entgegengesetzten Seite des 

Behàlters, wobei die Förderschnecke (4) in eineni Förder-

kanal (5) angeordnet 1st, der auf seiner Oberseite of fen 

1st, und wobei unmittelbar vor der Austragsóffnung (6) im 

Inneren des Behãlters (1) ein Ende der Förderschnecke (4) 

liegt, dadurch gekennzeichnet, daB auf die Innenseite der 

Lãngsseitenwãnde (7, 8) des Behâlters in Längsrichtung des 

Fórderkanals (5) zu den Wânden (7, 8) hin abgewinkelte 

Bleche (9) vorzugsweise symmetrisch zueinander aufgesetzt 

sind, wobei jedes Blech (9) aus einen oberen und einein 

unteren Teil besteht, die miteinander eine Abkantung (10) 

bilden, und daB die Abkantungen (10) der Bleche (9) die 

FOrderschnecke (4) nahezu berühren, so daB sie verhindern, 

daB beim Betrieb der Vorrichtung die FOrderschnecke nach 

oben gedrückt wird." 

Die erteilten Patentansprüche 2 bis 4 wurden unverândert 

aufrechterhalten. 

V. 	Die Beschwerdeführerin hat un wesentlichen folgendes 
vorgebracht: 

Die Druckschrift D1 zeige bereits sâmtliche Merkmale des 

Oberbegriffes des Anspruches 1. Bei der dort beschriebenen 

Vorrichtung seien sowohl das feststehende Führungsrohr der 

FOrderschnecke als auch das anschlieBende, verdrehbare 

Rohr Teile des Behâlters. Die Of fnung am Ende des verdreh-

baren Rohres mit der dort angeordneten Platte bilde eine 

verschlieBbare AustragsOffnung an der der Antriebsseite 

der FOrderschnecke entgegengesetzten Seite des Behàlters. 

Selbst unter Berücksichtigung des zylinderfOrmigen Kanals 
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in dem die Fãrderschnecke angeordnet ist, verenge sich der 

Behälter zum Boden hin, da dieser Kanal kleiner sei als 

die Oberseite des Behãlters. 

Das Problem des Nachobendruckens der Schnecke beim Betrieb 

sei bei der Vorrichtung nach der Druckschrift Dl schon 

gelöst. Auch bildeten die Seitenwânde in Làngsrichtung des 

Förderkanals Abkantungen. Der einzige Unterschied könne im 

Aufsetzen von Blechteilen gesehen werden, das jedoch nur 

eine einfache bauliche XaBnahme darstelle. Zudein zeige 

bereits die Druckschrift D2 eine Austrag- undDosier -

vorrichtung mit einem oberhaib der Fördereinrichtung auf 

die Behàlterwand aufgesetzten, abgekanteten Blech. Die 

Anzahl der aufgesetzten, abgekanteten Bleche sei für den 

Nachweis der konstruktiven Ausbildung unerheblich. 

Die Beschwerdefuhrerin ist der Auffassung, daB die 

Anderung des im Patentanspruch 1 der Pateritschrift 

verwendeten Satzteils Itjn  einern Fôrderkanal gelagert ist" 

zu "in einem Fórderkarial angeordnet ist" eine im Hinblick 

auf Artikel 123 (3) EPU unzulässige Erweiterung 

darstelle. 

VI. 	Die Beschwerdegegnerin widersprach den Ausführungen der 

Beschwerdeführerin und wies darauf hin, daB bei der 

Vorrichtung nach der Druckschrift Dl die gezeigten 

Abkantungen keine Lagerfunktion übernãhmen, da sich die 

Schnecke im Betrieb in dem im Führungsrohr angeordneten 

Ringteil, das einen kleineren Innendurchmesser aufweise 

als das Führungsrohr, mit Abstand vom Behãlter abstütze. 

tjberdies würde sich das geförderte weiche Gut im 

geschlossenen Teil des Rohres aliseitig urn die Förder-

schnecke legen, sie überall gleichinãBig umgeben und so em 

Steigen der Schnecke zusãtzlich sicher verhinderri. 

U 
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Auch das in der Druckschrift D2 gezeigte Blech übernähme 

keine Lagerfunktion sondern habe eine vóllig andere 

Wirkung. Die Abkantung dürfe nicht mit den Messern, der 

Messerwelle in Beruhrung koxnmen, da dies die Messer 

beschãdigen kónne. AuBerdem sei die Messerwelle an beiden 

Enden gelagert. 

Die Beschwerdegegnerin gab an, daB sie eine Austrag- und 

Dosiervorrichtung, die sämtliche Merkmale des Ober-

begriffes des Anspruches 1 aufweise, bereits vor dem 

Anxneldetag, d. h. hier Prioritatstag, verkauft habe. Eine 

drucksöhriftliche Vorveröffentlichung gâbe es hierzu 

nicht. Die zum Stand der Technik gehörige, der Offentlich-

keit vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents 

zugànglich gemachte Vorrichtung sei âhnlich aufgebaut wie 

die in der Druckschrift DE-A-3 007 490 (nachfolgend mit D3 

bezeichnet) beschriebene Vorrichtung, jedoch weise sie nur 

eine einseitig gelagerte Schneckenwelle auf. Die Druck-

schrift D3 sei bereits in den ursprünglichen Anmeldungs- 

unterlagen des vorliegenden, angefochtenen Patents 

angegeben. 

Die auf diesen Stand der Technik aufbauende Aufgabe sei 

darin zu sehen, die Dosiervorrichtung so weiterzubilden, 

daB auch bei der Verarbeitung von weniger feinteiligein 

Futter, wie Grassilage, die Förderschnecke ihre Lage 

beibehalte und das Futter sicher zur Austragsöffnung 

transport iere. 

VII. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent mit folgenden 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

02356 
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Patentanspruch 1, wie in der Patentschrift EP-B-0 170 732 

veröffentlicht mit den wâhrend der mündlichen Verhandlung 

am 23. Juni 1992 eingereichten Anderungen (vgl. Abschnitt 

IV oben); 

Patentansprüche 2 bis 4, vie in der Patentschrift EP-B-

0 170 732 verôffentlicht; 

Beschreibung Spalten 1 und 2, eingereicht vãhrend der 

mündlichen Verhandlung am 23. Juni 1992; 

Spalte 3, Zeilen 1 bis 33, vie in der Patentschrift EP-B-

0 170 732 verãffentlicht; 

Zeichnungen, Fig. 1 und 2, vie in der Patentschrift EP-B-

0 170 732 veröffentlicht. 

Entscheidungsgründe 

Zulàssigkeit der Beschwerde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 big 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie 1st zulàssig. 

Zulàssiakeit von Anderunaen (Art. 123 (2) und (3) EPO) 

2.1 	Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom 
erteilten Patentanspruch 1 dadurch, daB der Satzteil "in 

einem Fôrderkanal gelagert ist" geändert wurde zu "in 

einem Förderkanal angeordnet ist" und daB am Ende des 

Oberbegriffes das Merkmal eingesetzt wurde "und wobei 

unmittelbar vor der Austragsóffnung (6) un Inneren des 

Behãlters (1) ein Ende der Fôrderschnecke (4) liegt". 

2.2 	Die Anordnung der Fôrderschnecke in einem Förderkanal ist 

auf Seite 3, Zeilen 14 big 16, der ursprünglichen 

Unterlagen beschrieben. 

111 	 eel... 
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Das am Ende des Oberbegriffes des Anspruches 1 eingesetzte 

Merkmal ist in der ursprünglichen Beschreibung Seite 3, 

Zeilen 21 bis 24 of fenbart. 

Die Anderungen des Anspruches 1 sind daher un Hinblick auf 

Artikel 123 (2) EPU zulässig. 

2.3 	Die Anderung "gelagert" in "angeordnet" betrif ft die 

Behebung eines Widerspruches, der sich durch das bereits 

im Oberbegriff des erteilten Anspruches 1 angegebene 

Merkmal stan  einem einzigen Ende gelagerten Färderschnecke" 

ergibt. Auf diese einseitige Lagerung der Schnecke ist 

auch das zu lösende Problem einer Verbiegung der Förder- 

schnecke während des Betriebes zurückzuführen. Der 

eigentliche Inhalt des im Oberbegriff als widersprüchlich 

erkennbaren Wortes "gelagert", ist im kennzeichnenden Teil 

des gültigen Patentanspruches 1 ausgedrückt. Dort ist 

näiniich angegeben, daB die Abkantungen der Bleche die 

Färderschnecke nahezu berühren, so daB sie verhindern, daB 

beiin Betrieb der Vorrichtung die Förderschnecke nach oben 

gedrückt wird. Auch aus der Beschreibung der veröffent-

lichten Patentschrift geht kiar hervor, daB durch die 

Abkantungen verhindert werden soil, daB die Förderschnecke 

bei der Verarbeitung von stark kluinpendem Futter nach oben 

gedrückt wird (vgl. Spalte 2, Zeilen 49 bis 54). Die 

Kainmer schliel3t sich in ihrer Auffassung der Beschwerde-

entscheidung T 271/84 (vgl. AB1. EPA 1987, 405) an, wonach 

eine Anspruchsanderung, die der Behebung eines Wider-

spruches dient, nicht gegen Artikel 123 (2) oder (3) EPU 

verstöBt, wenn der berichtigte Anspruch dasselbe zuin 

Ausdruck bringt wie die zutreffende Auslegung des 

bisherigen Anspruchs aufgrund der Beschreibung. 

Das am Ende des Oberbegriffes des erteilten Patent-

anspruches 1 angefügte Merkinal betrif ft eine Einschränkung 

des Schutzbereiches, da damit zusãtzlich zuin Inhalt des 
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erteilten Patentanspruches 1 kiar zum Ausdruck gebracht 
wird, daB die Förderschnecke vor der Austragsöffnung 

endet. 

Die Ariderungen sind daher auch un Hinblick auf Artikel 
123 (3) EPU zu].ássig. 

2.4 	Bei den Ariderungen in der Beschreibung handelt es sich urn 
eine Anpassung der Beschreibung an den geánderten Patent-

anspruch 1. Gegen diese Anderungen bestehen keine Bedenken 

(Art. 123 EPU). 

Neuheit 

Die Austrag- und Dosiervorrichtung riach Patentanspruch 1 

des angefochtenen Patents ist, wie die Prüfung der 
vorliegenden, zurn Stand der Technik genannten Druck-

schriften durch die Kanuner ergeben hat, neu irn Sinne des 
Artikels 54 EPU. Auch der von der Beschwerdegegnerin 

wãhrend der mündlichen Verhandlung geschilderte Stand der 

Technik betrif ft nur eine Vorrichtung mit den Nerkmalen, 

wie sie irn Oberbegriff des gültigen Patentanspruches 1 

angegeben sind. Lu einzelnen braucht die Neuheit nicht 

begründet zu werden, da diese von der Beschwerdeführerin 

nicht bestritten worden ist. 

Nàchstkominender Stand der Technik 

4.1 	Ubereinstiinmend mit der Beschwerdegegnerin sieht die 

Kammer als nãchstkommenden Stand der Technik denjenigen 

an, der wãhrend der münd].ichen Verhandlung von der 

Beschwerdegegnerin vorgetragen wurde und deren of fen-

kuridige Vorbenutzung von der Beschwerdegegnerin 

ausdrücklich anerkannt wurde (vg].. Entscheidurig T 319/86, 
Abschnitt 3.1). Die wesentlichen Nerkmale dieses Standes 
der Technik sind bereits in der vorveröffentlichten 
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Druckschrift D3 gezeigt und beschrieben. Daraus ist eine 

Austrag- und Dosiervorrichtung bekannt, bestehend aus 

einen auf der Oberseite of fenen Behàlter, der sich zuin 

Boden hin verengt (vgl. Anspruch 1 von D3), einer un 

Bereich und über die Bodenbreite verlaufenden Förder-

schnecke (4), einer Kratzwelle (5) zur Durchmischung und 

Lockerung des Futters und einer verschlieBbaren Austrags-

âffnung (11) an der der Antriebsseite der Fôrderschnecke 

(4) entgegengesetzten Seite des Behãlters, wobei die 

Fórderschnecke (4) in einem Förderkanal (als Teil des 

Behälters) angeordnet ist, der auf der Oberseite of fen 

ist. Nach Angabe der Beschwerdegegnerin ist bei der 

of fenkundig vorbenutzten Vorrichtung die Fórderschnecke 

zudem einseitig gelagert und ein Ende der Fórderschnecke 

liegt uninittelbar vor der Austrittsóffnung un Inneren des 

Behälters. 

4.2 	Die Kairuner kann sich der Ansicht der Beschwerdeführerjn, 

daB die Druckschrift Dl sãmtliche Merkmale des Ober-

begriffes des gültigen Anspruches 1 zeige und daher der 

von der Beschwerdegegnerin genannte Stand der Technik 

nicht näher koinme als der aus der Druckschrift Dl bekannte 

Stand der Technik, nicht anschlieBen. Sie kain vielinehr zu 

dein Ergebnis, daB dieser Stand der Technik insoweit 

gattungsfremd ist, als dieser Vorrichtung eine völlig 

verschiedene Konstruktion zugrunde liegt. 

Bei der Vorrichtung nach der Druckschrift Dl verläuft die 

Fârderschnecke in einein Rohrteil. Wenn dieses Rohrteil, un 

Behãlterbereich als Behâlterteil angesehen wird, kann 

nicht davon gesprochen werden, daB sich der Behàlter zuin 

Boden hin verengt, da trotz des gegenüber der Breite der 

Behàlteroberseite kleineren Rohrdurchinessers, nach der 

Verengung des oberen Behàlterteiles, durch das Rohrteil 

zunàchst wieder elne Erweiterung des Behàlters auftritt. 

Eine im Verlauf der Verengung zum Boden hin vorgesehene 
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9 	 T 214/91 

Erweiterung ist jedoch nicht Inhalt des gültigen 
Anspruches 1 und findet auch in den ursprünglichen 

Anmeldungsunterlagen überhaupt keine Stütze. 

Die Kammer ist in Ubereinstiinmung mit der Beschwerde-

gegnerin der Ansicht, das dies im gü].tigen Patent-

anspruch 1 durch "Zuin Boden hin verengt" kiar zuin Ausdruck 
konunt. 

Bei der Vorrichtung nach der Druckschrift Dl geht an der 

der Antriebseite der Förderschnecke entgegengesetzten 

Seite des Behâlters die Fórderschnec]ce durch die Of fnung 
des Rohrteiles hindurch und verlãuft durch ein Ringteil 
dessen Innendurchinesser kleiner ist als der Innendurch-

messer des übrigen Rohres. An das Ringteil schlieSt sich 

ein drehbares Rohr an, durch das beini Verdrehen das 

Fôrdergut ausgeschüttet wird. Infolge des gegenuber den 

Rohren kleirieren Innendruchinessers des Ringteiles ist 

damit zu rechnen, daB bei einer Verbiegung der FOrder-
schnecke diese zunàchst gegen das Ringteil gedrückt wird. 

Selbst wenn die Förderschnecke an einigen weiteren Stellen 

der Rohre zum Anliegen koxnmt, so verhindern nicht die 
Kanten der Behãlterseitenwãnde, daB die Förderschnecke 

nach oben gedrückt wird, sondern die Rohre 30, 32. 

Das Problem, daB die FOrderschnecke mm Behâlter wàhrend 

des Betriebes nach oben gedrückt wird, stelit sich bei 

dieser Vorrichtung nicht. Zwar ist die Welle der FOrder-

schnecke nur einseitig gelagert, jedoch erfo].gt in Betrieb 

der Vorrichtung eine zusàtzliche Abstützung der Förder-
schnecke mi Führungsrohr. 

Die Kanuner kann sich auch nicht der Ansicht der 

Beschwerdefuhrerin anschlieBen, daB das feststehende 

Führungsrohr und das daran angeschlossene, verdrehbare 

Rohr Teile des auf der Oberseite of fenen Behâlters seien, 

-J 
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der sich zum Boden hin verengt. Die Lange des Behãlters 

ist vje].mehr bestimint durch die von seiner offenen 

Oberseite nach unten veriaufenden vorderen und hinteren 

Behãiterwãnde. Zuinindest das feststehende Rohr 1st im 

Bereich auBerhaib des Behãlters an seiner Oberseite 

geschiossen. Weiterhin weist diese aus der Druckschrift Dl 

bekannte Vorrichtung keine verschlieBbare Austragsoffnung 

an der der Antriebsseite der Förderschnecke entgegen-

gesetzten Seite auf. Die Ausschüttäffnungen sind vielinehr 

am Umfang entiang des drehbaren Rohres angeordnet. Am Ende 

des drehbaren Rohres ist eine als Kiappe ausgebildete 

Einrichtung angeordnet, die im gefüllten Zustand des 

drehbaren Rohres einen Schalter zum Einschaiten eines 

Motors betätigt, der das Rohr so verdreht, daB das 

Fördergut durch die am Uinfang angeordneten Of fnungen 

ausgeschüttet wird. Am Ende des drehbaren Rohres könnte 

höchstens Fördergut infolge von Leckage herausgedruckt 

werden. 

Die Kammer ist der Ansicht, daB im Anspruch 1 mit der der 

Antriebsseite der Färderschnecke entgegengesetzten Seite 

des Behäiters in Ubereinstiminung mit der Beschreibung des 

Patents (Spaite 2, Zeilen 23, 24) die Seitenwand des 

Behälters angesprochen 1st. Nach der in der veröffent- 

iichten Patentschrift angegebenen Aufgabe soil die 

Förderschnecke ihre Lage bei der Verarbeitung von weniger 

feinteiligem Futter beibehalten und das Futter soil sicher 

zur Austragsöffnung transportiert werden. Nach dem 

güitigen Anspruch 1 liegt ein Ende der Färderschnecke 

uninittelbar vor der Austragsäffnung. Eine andere 

Ausiegung wie die oben angefuhrte hàtte daher im erteiiten 

Patent keine Stütze und würde auch nicht mit dem 

Vorbringen der Beschwerdegegnerin übereinstiiiunen, die 

erlàuterte, daB infolge der Austrittsöffnung in dieser 

Seitenwand die Lagerung der Färderschnecke an dieser Seite 

schwierig gewesen ware und daher vermieden worden sei. 

02356 	 .. ./... 
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5. 	Aufgabe und Lösun 

5.1 	Bei der von der Beschwerdegegnerin während der mündlichen 

Verhandlung angegebenen offenkundig vorbenutzten 

Vorrichtung trat das Problem auf, daB die Fórderschriecke 

bei stark kluiupenbildendem Fördergut im Betrieb nach oben 
gedrückt wurde. 

5.2 	Ausgehend von diesem Stand der Technik besteht die 

objektive Aufgabe darin die bekannte Austrag- und Dosier- 

vorrichtung mit den im Oberbegriff des Anspruches 1 

genannten Merkmalen so weiterzubilden, daB auch bei der 

Verarbeitung von weniger feinem, zur Kluinpenbildung 

neigendem Material, die Förderschnecke ihre Lage beibehâlt 

und das Fôrdergut sicher zur Austragsóffnung transportiert 
wird. Diese gegenuber dent Stand der Technik objektive 

Aufgabe findet ihre Stütze in der Beschreibung, Spalte 1, 

Zeilen 19 bis 25 und der in Spalte 1, Zeilen 40 bis 47 

angegebenen Aufgabe der veröffentlichten Patentschrift. 

5.3 	Die Lôsung dieser objektiven Aufgabe erfolgt durch die 

Mer]cnale des kennzeichnenden Teiles des gültigen 

Anspruches 1, insbesondere durch die abgewinkelten B].eche, 

die Abkantungen bilden. Diese Abkantungen, die so 

angeordnet sind, daB sie die Förderschnecke nahezu 
berühren, verhiridern, daB beim Betrieb der Vorrichtung die 

Förderschnecke nach oben gedrückt wird. Durch diese 

Merkmale, woraus kiar hervorgeht, daB eine Berührung nur 

an den Abkantungen stattfindet, wird auch eine unnótige 

Materialbelastung durch Reibung weitgehend vermieden. 

1..  

6.1 	Aus dent riãchstkommenden Stand der Technik, der von der 
Beschwerdegegnerin genannten offenkundig vorbenutzten 
Vorrichtung, konnte das Problem, daB die Förderschnecke 

02356 	 . . . / . . . 



12 	 T 214/91 

durch das Fördergut un Betrieb nach oben gedruckt wird, 

zwar erkannt werden, jedoch konnte der Fachinann durch 

den bekannten Stand der Technik nicht ohne erfinderisches 

Zutun zu der un gültigen Anspruch 1 angegebenen Lósung 

gelangen. 

6.2 	Aus der von der Beschwerdeführerin als nâchstkoitunenden 

Stand der Technik angesehenen Druckschrift Dl ist keine 

Anregung zu entnehinen, die Kombination eines oberen 

Behälterteiles mit einem unteren, die Förderschnecke 

weitgehend umgreifenden Rohrteil, durch Behâlterseiten-

wànde zu ersetzen, auf die abgekantete Blechteile 

aufgesetzt sind. Der Fachmann kann aus der Druckschrift Dl 

vielinehr erkennen, eine Förderschnecke in rohrformigen 

Führungskanàlen anzuordnen, weiche die Schnecke uingreifen 

oder an einigen Stellen weitgehend uingreifen und durch die 

ein eventuelles Verbiegen verhindert werden kann. Er kann 

daraus nicht entnehinen, ein Verbiegen durch Abkantungen zu 

verhindern, womit mógliche Berührungsflàchen zwischen 

Fôrderschnecke und Abstützeleinenten sehr klein gehalten 

werden (vgl. hierzu auch Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 49 

bis 57 des angefochtenen Patents). 

Auch unter Berücksichtigung des aus der Druckschrift D2 

bekannten Standes der Technik, woraus es bekannt ist, an 

einer Behãlterseitenwand ein abgewinkeltes Blech, das eine 

Abkantung bildet, aufzusetzen, wird der Fachinann die 

Abkantungen, die sich bei der Vorrichtung nach der 

Druckschrift Dl aus dem nach unten verengten Behãlter und 

dem daran angeschlossenen Förderrohr ergeben, nicht durch 

abgekantete Blechteile ersetzen. Er wUrde diese Anderung 

schon deshaib nicht in Betracht ziehen, weil der rohr-

fôrmige Kanal Teil des Fôrderrohres ist, an das sich das 

drehbare Ausschüttrohr anschlie1t und auf dein dieses 

drehbare Rohr gelagert ist. Der Bereich des drehbaren 
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Ausschüttrohres ist aber wesentlicher Bestandteil der in 
der Druckschrift Dl beschriebenen Vorrichtung. 

Weiterhin ist es aus der Druckschrift D2 nicht bekannt, 

daB die Abkantung im Betrieb der Vorrichtung verhindert, 

daB die Fördereinrichtung nach oben gedrückt wird, da die 

dort gezeigte Welle beidseitig gelagert ist und dadurch 

ein Berühren der Fôrdereinrichtung mit dem abgekanteten 

Blech nicht erfolgen wird. Bei der aus der Druckschrift D2 

bekannten Vorrichtung hat das auf einer Seite angeordnete 

abgekantete Blechteil die Aufgabe die Dichte des Faser-
materials zu reduzieren. 

	

6.3 	Aus vorstehenden TJberlegungen resultiert, daB der verfüg - 
bare Stand der Technjk weder einzeln noch in Koinbination 

die Vorrichtung gemâB Patentanspruch 1 nahe].egt, so daB 

dieser Patentanspruch nach Artikel 56 EPU gewàhrbar ist. 

Sowohi der geltende Patentanspruch 1 als auch die 

abhãngigen Anspruche 2 bis 4, die lediglich weitere 

Ausgestaltungen des Gegenstandes des Anspruches 1 

betreffen, haben daher Bestand. 

	

7, 	Angesichts der in den Abschnitten 2 bis 6 genannten GrUnde 

kann das Patent mit der geãnderten Beschreibung und dem 

geànderten Anspruch 1 gemâB dem Antrag der Beschwerde-

gegnerin aufrechterhalten werden. 

	

8. 	Da es sich im vorliegenden Fall urn Anderungen der 

Beschreibung und des Patentanspruches 1 handelt, deren 

Bedeutung von dent sachkundigen Vertreter der Beschwerde-

gegnerin überblickt werden kónnen, und der Vertreter in 

der mündlichen Verhandlung auch nicht zu erkennen gegeben 

hat, daB er zur Prüfung eine lângere Bedenkzeit benótigt, 

erübrigt sich die Zuste].lung einer Mitteilung nach 
Regel 58 (4) EPU (vgl. Entscheidung T 219/83, AB1. EPA 

1986, 211). 

a 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurUckverwjesen, das Patent mit den im Abschnitt VII 

genannten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der Geschãftsstellenbeanite: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andr.es 

,-, 7 
1. 
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